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Bescheinigungsrichtlinie zur Anwendung der §§ 7h, 10f und 11a des 
Einkommensteuergesetzes

(Bescheinigungsrichtlinie §§ 7h, 10f, 11a EStG – EStGBeschR §§ 7h, 10f, 11a)

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien der Finanzen und für Heimat 
und für Wohnen, Bau und Verkehr

vom 30. September 2025, Az. 32-S 2198a-1/4

(BayMBl. Nr. 423)

Zitiervorschlag: Bescheinigungsrichtlinie §§ 7h, 10f, 11a EStG (EStGBeschR §§ 7h, 10f, 11a) vom 30. 
September 2025 (BayMBl. Nr. 423) 

1Für das Bescheinigungsverfahren zur Anwendung der §§ 7h, 10f und 11a des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) in Bayern erlassen die Bayerischen Staatsministerien der Finanzen und für Heimat und für Wohnen, 
Bau und Verkehr:

2Die Inanspruchnahme von erhöhten Absetzungen für Herstellungskosten oder Anschaffungskosten bei 
Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen nach § 7h EStG sowie die 
Regelung über den Abzug von Erhaltungsaufwand nach § 11a EStG an solchen Gebäuden setzt eine 
Bescheinigung durch die zuständige Gemeinde voraus. 

3Entsprechendes gilt für die Steuerbegünstigung nach § 10f EStG bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen.


